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A. ALLGEMEINES 

GRUNDLAGEN UND UNTERLAGEN DES GUTACHTENS 

◼ Auftragserteilung durch das Bezirksgericht Salzburg mit Beschluss GZ 7 E 4320/25a vom 

25.11.2025 

◼ Einholung eines Grundbuchauszuges am 30.03.2026 

◼ Einsichtnahme in die digitale Katastermappe (über SAGIS) am 19.01.2026 

◼ Örtliche Befundaufnahme samt Erstellung einer Fotodokumentation am 20.01.2026 (von 10.00 

bis 10.30 Uhr) in Anwesenheit1 von Frau SV Sylvia Anschuber mit Herrn Florian Klinger, BA. Eine 

weitere Befundaufnahme fand am 20.02.2026 in Anwesenheit von Frau SV Sylvia Anschuber mit 

dem Subgutachter Herrn SV Baumeister Ing. Anton Rager, M.A. (Sachverständiger aus dem Fach-

gebiet „Bauwesen“) statt. Befundaufnahme der äußeren Begebenheiten und Einschätzung der 

Lage. 

◼ Erhebungen im Bauakt der Gemeinde Großgmain und am Grundbuch des Bezirksgerichtes Salz-

burg 

◼ Erhebung bei der Hausverwaltung „Thomas Zimmermann“ 

◼ Erhebungen des rechtswirksamen Flächenwidmungsplanes am 16.12.2025 

◼ Einsichtnahme in das elektronische Altlastenportal des Umweltbundesamtes am 19.01.2026 

◼ Erhebungen über die Mikro- und Makrostandortqualität der Liegenschaft 

◼ Literaturnachweis: 

­ Stabentheiner: LiegenschaftsbewertungsG (LBG) 1992, 2. erweiterte Auflage 2005, Manz Verlag Wien 

­ ÖNORM B 1802-1: 2022-03-01 Liegenschaftsbewertung, B 1802-2: 2008-12-1 DCF-Verfahren und B 1802-3: 2014-

08-01 Residualwertverfahren, ON Österreichisches Normungsinstitut/Austrian Standards Institute, Wien 

2022/2008/2014 

­ ÖNORM B 1800: Ermittlung von Flächen und Rauminhalten von Bauwerken, Österreichisches Normungsinstitut, Wien 

2013 

­ Naegeli/Wenger: „Der Liegenschaftenschätzer”, Schulthess Polygraph. Verlag Zürich, 4. vollst. überarbeitete Auflage 

­ Simon/Cors/Halaczinsky/Teß: „Handbuch der Grundstückswertermittlung“, Verlag Vahlen, München, 5. neubearbeitete 

Auflage 

­ Kleiber: Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023, Reguvis Fachmedien GmbH 

­ Kranewitter: Liegenschaftsbewertung, 7. Auflage 2017, Wien  

­ Ross/Brachmann/Holzner: Ermittlung des Verkehrswerts von Grundstücken und des Wertes baulicher Anlagen, 29. Aufl. 

2005 

­ Bienert, Sven, Klaus Wanger Hrsg.: Bewertung von Spezialimmobilien, Risiken, Benchmarks und Methoden, 2018, 

Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 

­ Dirnbacher: Das MRG i.d.F. der Wohnrechtsnovelle 2006, Wien 2006, ÖVI Immobilienakademie/Dirnbacher 

­ Kothbauer/Malloth/Rücklinger: Kommentar und Texte zum Miet- und Wohnrecht 2006, Wien 2006, Fachverband der 

Immobilien- und Vermögenstreuhänder 

­ Bienert/Funk (Hrsg.): Immobilienbewertung Österreich, 4. Auflage 2022, ÖVI-Edition 

 
1 Festgehalten wird, dass die Hauseingangstüre von einem Bewohner der Liegenschaft geöffnet wurde; die Wohnung selbst war am Tag  

  der Befundaufnahme unversperrt. 
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­ Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs, Landesverband Stei-

ermark und Kärnten: Nutzungsdauerkatalog baulicher Anlagen und Anlagenteile, Graz Juni 2020 

­ BKI Baukosteninformationszentrum deutscher Architektenkammern, BKI Baukosten Positionen Neubau 2021, BKI Bau-

kosten Gebäude Altbau 2022, Stuttgart 2021,  

­ Immobilienpreisspiegel 

­ Immolex/SV-Zeitung/Österreichische Immobilienzeitung/Österreichische Zeitung für Liegenschaftsbewertung 

ALLGEMEINE ANNAHMEN UND VORAUSSETZUNGEN DER BEWERTUNG 

◼ Das Gutachten wird nach den Bewertungsmethodiken des Liegenschaftsbewertungsgesetzes 

1992, BGBl. 1992/150 erstellt. Es wird der Verkehrswert gem. § 2 Abs 2 LBG ermittelt. 

◼ Es gelten die Begriffsdefinitionen nach ÖNORM B 1801-1, ÖNORM B 1801-2, ÖNORM B 1802-1, 

ÖNORM B 1802-2 und ÖNORM B 1802-3. Insbesondere gilt das für den im Ertragswertverfahren 

nach § 5 LBG erforderlichen Zinssatz, welcher im § 10 Abs. 2 und Abs. 5 LBG als „Kapitalisie-

rungszins“ bezeichnet wird. Dieser entspricht per Definition dem „Liegenschaftszins“ in der 

ÖNORM B1802-1 und wird im Folgenden nur noch Liegenschaftszins genannt. 

◼ Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der in einem Gutachten gem § 2 Abs 2 LBG ermit-

telte Verkehrswert nie ein stabiler Gleichgewichtspreis iS der volkswirtschaftlichen Theorie eines 

vollkommenen Marktes sein kann. Immobilienmärkte sind ex definitionem unvollkommene 

Märkte, weshalb es nicht den bestimmten oder bestimmbaren einzelnen Gleichgewichtspreis, also 

nicht eine Marktmiete, einen Kaufpreis, ein Leasingentgelt usw. sondern immer eine mehr oder 

weniger große Streuung – eine marktkonforme Bandbreite – geben kann. Dementsprechend ist 

der im Gutachten ausgewiesene Verkehrswert mit einer entsprechend großen Bandbreite nach 

oben oder unten zu sehen. Die angesprochene Bandbreite ist direkt abhängig von der Anzahl und 

der Qualität vorliegender Marktdaten. 

◼ Bei der Ermittlung des Verkehrswertes bei Liegenschaften, die üblicherweise der Ertragserzielung 

oder der betrieblichen Nutzung dienen, ist die Umsatzsteuer nicht berücksichtigt, da die Vorsteu-

erabzugsmöglichkeit besteht. In allen anderen Fällen werden die Werte einschließlich der Um-

satzsteuer angesetzt. Hingewiesen wird ausdrücklich auf die umsatzsteuerlichen Auswirkungen 

des Budgetbegleitgesetzes 2016. Sollte die zu bewertende Sache mit Inrechnungstellung von 20 

% Umsatzsteuer verwertet werden, ist diese Umsatzsteuer dem ermittelten Verkehrswert hinzu-

zurechnen – eine eventuelle Vorsteuerberichtigung ist dann nicht nötig. Wird die zu bewertende 

Sache ohne Inrechnungstellung von 20 % Umsatzsteuer verkauft, sind eventuelle bereits geltend 

gemachte Vorsteuerbeträge anteilig zu berichtigen. 

◼ Weiters wird festgehalten, dass die in einer Bewertung in Ansatz gebrachten Instandhaltungs- 

und Instandsetzungskosten auf Basis der vorliegenden Eigentümer- und Bestandverhältnisse ex-

klusive Umsatzsteuer ermittelt wurden. Hingewiesen wird, dass durch die mit 01.09.2012 in Kraft 

getretene Neuregelung hinsichtlich der Umsatzsteuerverrechnung nicht ausgeschlossen werden 

kann, dass sich bei künftigen Eigentümer- oder Mieterwechseln ein Wegfall der Berechtigung zum 

Vorsteuerabzug ergeben kann, wodurch sich die Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten um 

die Vorsteuer erhöhen. Dieser Umstand ist mangels konkreter, derzeit vorliegender Anhaltspunkte 

zum Bewertungsstichtag in diesem Gutachten nicht berücksichtigt. 

◼ Die Verkehrswertermittlung erfolgt geldlastenfrei, Kaufnebenspesen sind nicht berücksichtigt. 

◼ Der Bau- und Erhaltungszustand des Objektes wurde anlässlich der Befundaufnahme durch Au-

genschein und ausschließlich in zerstörungsfreier Form festgestellt. Detaillierte Untersuchungen 
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des Bauzustandes, der Statik, der Installationen und technischen Einrichtung des Gebäudes er-

folgten nicht. Für eine bestimmte Brauchbarkeit und Funktionsfähigkeit der beschriebenen Anla-

gen und Einrichtungen kann somit keine Haftung übernommen werden. Damit sind möglicher-

weise Mängel, über die in der Befundaufnahme genannten hinaus, gegeben. Sollten Mängel über 

die offen erkennbaren und hier angeführten hinaus gegeben sein, ist das Gutachten zu überar-

beiten. Dieses Gutachten stellt damit kein Gutachten über den allgemeinen Erhaltungszustand 

des Hauses im Sinne des § 37 Abs 4 WEG 2002 respektive der ÖNorm B1300 idgF dar. Somit sind 

nur sichtbare Mängel und Schäden bzw. der Sachverständigen bekanntgegebene Mängel im Gut-

achten beurteilt.  

◼ Gemäß österr. Elektrotechnikgesetz (ETG 1992) – ist sicherzustellen, dass ein 30 mA FI-Schutz-

schalter bei Vermietung einer Wohnung im Sinne § 2 Abs. 1 MRG vorhanden ist. Im Hinblick auf 

§ 7a ETVO 2002/A2 ist bei einem Mieterwechsel (MV gem. § 2 Abs. 1 MRG) weiters ein Prüfbericht 

durch einen befugten und niedergelassenen Elektrotechniker betreffend Sicherstellung, dass die 

elektrische Anlage der Wohnung den Bestimmungen des ETG 1992 entspricht, vorzulegen. An-

lässlich der Befundaufnahme konnte von der gef. Sachverständigen nicht eindeutig festgestellt 

werden, dass die elektrotechnische Einrichtung den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. All-

fällige zur konsensmäßigen Herstellung anfallende Kosten wären vom ausgewiesenen Verkehrs-

wert in Abzug zu bringen. 

◼ Feststellungen hinsichtlich des Bauwerkes und des Bodens werden nur insoweit getroffen, wie sie 

für die Wertermittlung von Bedeutung sind. 

◼ Außerbücherliche Rechte und Lasten finden nur dann Berücksichtigung, wenn sie der Sachver-

ständigen bekannt gegeben wurden. Es wurden diesbezüglich keine Informationen bekannt ge-

geben. Der ausgewiesene Wert des Gutachtens basiert auf der Annahme, dass keine außerbü-

cherlichen Rechte und Lasten vorliegen.  

Es wird in diesem Zusammenhang jedoch darauf hingewiesen, dass laut den erteilten Auskünften 

der Hausverwaltung vor dem Gebäude insgesamt 6 PKW-Stellplätze situiert sind und es in der 

Vergangenheit immer so gehandhabt wurde, dass die Parkplätze 1 bis 6 von den Eigentümern der 

Wohnungen W 1 bis W 6 genutzt wurden. 

Aus dem nachstehend abgebildeten Auszug aus dem Kaufvertrag vom 17.08./01.09.2021, abge-

schlossen zwischen  als Verkäufer und  (verpflichtete Partei) 

als Käuferin ist ersichtlich, dass ein Freistellplatz Nr. 3 der kaufgegenständlichen Wohnung zur 

Nutzung zugewiesen ist.  

 

Auszug aus dem Kaufvertrag vom 17.08./01.09.2021, Quelle: www.immounited.at 

Seitens der gefertigten Sachverständigen wird diesbezüglich festgehalten, dass es eine Rechts-

frage darstellt, ob der gegenständlichen Wohnung ein KFZ-Freistellplatz zugewiesen ist oder nicht. 

Rechtsfragen sind nicht von der gefertigten Sachverständigen zu beantworten. Desweiteren wird 

festgehalten, dass an beiden Befundaufnahme-Tagen, aufgrund der vorhandenen Schneemen-

gen, nicht festgestellt werden konnte, wie viele Freistellplätze in der Natur vorhanden sind. Im 

gegenständlichen Gutachten wird von der Annahme ausgegangen, dass auf der Liegen-

schaft Parkplätze zur gemeinschaftlichen Nutzung durch die Wohnungseigentümer vor-

handen sind. 
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◼ Nachdem die verpflichtete Partei bei der Befundaufnahme nicht anwesend war, konnte nicht final 

geklärt werden, ob ein Bestandvertrag für die gegenständlichen Liegenschaftsanteile vorliegt. Ob 

des Rohbauzustandes und des damit verbundenen Generalsanierungsbedarfs ist die Einheit aktu-

ell nicht bewohnbar und wird daher von der Annahme ausgegangen, dass kein Bestandver-

trag vorliegt. 

◼ Festgehalten wird, dass in die digitale Katastermappe (DKM) Einsicht genommen wurde und die 

darin dargestellten Grenzen nicht in der Natur überprüft wurden. 

◼ Die von der gefertigten Sachverständigen erhobene Bauplatzerklärung (Bescheid vom 

15.10.1986) weist eine Grundstücksfläche von 1.620 m² auf. Die bewertungsgegenständlichen 

Liegenschaftsanteile befinden sich auf Grundstück 301/73, das nach einer Teilung des früheren 

Gesamtbauplatzes nur mehr eine Fläche lt. Grundbuch von 783 m² aufweist. Der Bestand auf 

dem Grundstück 301/73 wurde inkl. der Aufstockung mit Baubewilligungs-Bescheid vom 

28.11.1986 baubehördlich bewilligt. Als Annahme wird in diesem Gutachten davon ausgegangen, 

dass die nunmehr auf Grundstück 301/73 tatsächlich bestehende Dichte konsensgemäß vorliegt 

und eine diesbezügliche Vereinbarung mit dem Eigentümer des abgeteilten Grundstückes 301/21 

angenommen werden kann. 

◼ Der ausgewiesene Wert des Gutachtens versteht sich unter der Annahme der sofortigen Veräu-

ßerbarkeit der Liegenschaft. 

◼ Sofern nicht anders angegeben, werden gegebenenfalls vorliegende Grundbuchseintragungen im 

A2- und C-Blatt als bewertungsneutral angesehen. 

◼ Es wird davon ausgegangen, dass sich zwischen dem Bewertungsstichtag, dem Datum der Be-

fundaufnahme, des Grundbuchauszuges sowie der erhaltenen Informationen und Unterlagen 

keine Änderungen ergeben haben. Sollte dies dennoch der Fall sein, so wird explizit darauf hin-

gewiesen, dass diese Veränderungen auch zu Änderungen des ausgewiesenen Ergebnisses führen 

können. 

◼ Die beauftragte Sachverständige geht aufgrund der getätigten Recherchen und erhaltenen Infor-

mationen davon aus, dass es sich bei den Baulichkeiten auf der bewertungsgegenständlichen 

Liegenschaft um kein Superädifikat handelt.  

◼ Eine Prüfung behördlicher Genehmigungen, öffentlich-rechtlicher Auflagen und rechtmäßiger Nut-

zungen wurde von der Sachverständigen durch Einsichtnahme in den Bauakt durchgeführt. Es 

wird davon ausgegangen, dass alle diesbezüglichen erforderlichen und notwendigen Bewilligun-

gen in Rechtskraft bestehen und aufrecht sind. Sollten sich hier neue wertverändernde Erkennt-

nisse ergeben, so ist eine entsprechende Nachbewertung vorzunehmen. 

◼ Das ursprüngliche Errichtungsjahr des Bestandsgebäudes ist aufgrund der aus dem Bauakt 

erhobenen Unterlagen nicht eindeutig nachvollziehbar. Seitens der Gemeinde Großgmain 

konnte hierzu keinerlei Auskunft erteilt werden. Aus einer Baubeschreibung aus dem Jahr 1970 

geht hervor, dass bereits vor dem An- und Umbau der Frühstückspension2 ein Bestandsgebäude 

auf dem Grundstück vorhanden war. Zu diesem Bestand (vor 1970) konnten aus dem Bauakt 

keine Informationen bzw. Unterlagen erhoben werden. 

◼ Festgehalten wird weiters, dass anlässlich der Befundaufnahme am 20.01.2026 seitens der ge-

fertigten Sachverständigen festgestellt wurde, dass sich die bewertungsgegenständliche 

 
2 Siehe Ausführungen im Punkt „Beschreibung der Baulichkeiten“ 
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Wohneinheit samt den vorhandenen Nebenflächen in einem Rohbauzustand befand.3 Aufgrund 

des vorgefundenen Bau- und Ausstattungszustandes (teilweise wurden Teile des Dachstuhles ent-

fernt etc.), und der Tatsache, dass dessen Ausmaß und konkrete Ausprägung seitens der gefer-

tigten Sachverständigen nicht beurteilt werden konnte, wurde nach Rücksprache mit dem Be-

zirksgericht Salzburg Herr SV Baumeister Ing. Anton Rager, M.A. (Sachverständiger für das Fach-

gebiet „Bauwesen“) als Subgutachter beigezogen. Das von Baumeister Ing. Anton Rager, M.A. 

erstellte Subgutachten vom 11.03.2026 ist im gegenständlichen Gutachten unter Punkt „G. Bei-

lagen“ abgebildet. Die sich daraus ergebende Beurteilung wird im gegenständlichen Gut-

achten entsprechend berücksichtigt bzw. übernommen.  

◼ Zudem wird von der Annahme ausgegangen, dass die notwendigen Fertigstellungsarbeiten ent-

sprechend der bestehenden Parifizierung erfolgen. 

BESONDERE VORAUSSETZUNGEN UND ANNAHMEN DER BEWERTUNG 

◼ Beim gegenständlichen Wertermittlungsgutachten handelt es sich ausschließlich um ein Verkehrs-

wertgutachten, es wurde nur für den unter dem Punkt „Zweck des Gutachtens“ angeführten Ver-

wendungszweck erstellt. 

◼ Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass der Verkehrswert gem § 2 Abs 2 LBG ermittelt wurde. 

Dieser Verkehrswert ist ex definitionem nicht ident mit einem Beleihungswert. 

◼ Die Flächenausmaße und Nutzungen wurden anhand der zur Verfügung gestellten Unterlagen 

ermittelt. Eigene Vermessungen durch die fertigende Sachverständige wurden nicht durchgeführt. 

Eine Gewähr für die Richtigkeit des Flächenausmaßes kann daher nicht übernommen werden. 

GRUNDLAGEN DES AUFTRAGES 

◼ Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Wertermittlung einfließender Faktoren, insbesondere 

der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Ergebnis keine mit mathema-

tischer Exaktheit feststehende Größe sein. 

◼ Ergeben sich neue Fakten oder Umstände, behält sich die Sachverständige ausdrücklich die Än-

derung oder Ergänzung des Gutachtens vor. Das Gutachten wird auf die angeführten Unterlagen 

und Informationen aufgebaut. Daraus ergibt sich, dass neue Unterlagen oder Informationen zu 

einer Änderung des Gutachtens führen können. 

◼ Für allenfalls eintretende Schadensfälle ist die Haftung auf Grundlage der von der fertigenden 

Sachverständigen erbrachten Leistungen für den einzelnen Schadensfall, soweit gesetzlich zuläs-

sig, mit insgesamt € 1.000.000,00 begrenzt. Die zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen 

gelten als vereinbart. 

◼ Haftungen der Sachverständigen Dritten gegenüber sind ausgeschlossen. 

◼ Das Gutachten hat nur im Gesamten und nicht auszugsweise Gültigkeit, es besteht Urheber-

schutz. Ausdrücklich untersagt ist das Hochladen des Gutachtens oder einzelner Teile desselben 

auf Plattformen für „künstliche Intelligenz“, da dies eine Verletzung des Urheberrechts und des 

Datenschutzrechts darstellt. 

 
3 Siehe Punkt „3. Bau- und Erhaltungszustand der Wohneinheit (Fotodokumentation)“ in diesem Gutachten  
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SACHVERSTÄNDIGE 

Das gegenständliche Gutachten wurde von der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachver-

ständigen Sylvia Anschuber erstellt. 

BILD-, TON- UND VIDEOAUFZEICHNUNGEN – DSG 

Anlässlich der Befundaufnahme wurden Bild-, Video- und Tonaufnahmen zu Dokumentationszwecken an-

gefertigt. Die bei der Befundaufnahme anwesenden Personen wurden über die ihnen zustehenden Rechte 

iS des Datenschutzgesetzes belehrt und haben dieser Dokumentation ausdrücklich zugestimmt. 

VOLLSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG 

Die der gefertigten Sachverständigen übergebenen bzw. zur Verfügung stehenden Unterlagen sind unter 

dem Punkt „Grundlagen und Unterlagen“ umfassend aufgelistet. Darüber hinausgehende Unterlagen wur-

den der Sachverständigen nicht beigebracht und können bei der Wertermittlung daher keine Berücksich-

tigung finden. 

RECHERCHEZEITRAUM 

Der Recherchezeitraum beginnt mit der Einholung oder Erteilung der ersten für die Erstellung des Gut-

achtens notwendigen Information und endet mit der Einholung der letzten für die Wertermittlung not-

wendigen Information.  

Die Recherchen der beauftragten Sachverständigen beginnen im konkreten Fall mit dem Zeitpunkt der 

Auftragserteilung und endeten am 07.04.2026. Dementsprechend werden nach diesem Zeitpunkt be-

kanntgegebene oder erhaltene Informationen, übermittelte Unterlagen oder Urkunden bzw. neue Er-

kenntnisse oder sonstige wertbestimmende Umstände nicht berücksichtigt. 
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GRUNDSTÜCKSDATEN 

1. Grundbuchauszug (eingeschränkt auf die bewertungsgegenständlichen Anteile) 

KATASTRALGEMEINDE 56517 Großgmain                             EINLAGEZAHL   793 

BEZIRKSGERICHT Salzburg 

******************************************************************************* 

*** Eingeschränkter Auszug                                                  *** 

***    B-Blatt eingeschränkt auf die Laufnummer(n) 11                       *** 

***    C-Blatt eingeschränkt auf Belastungen für das angezeigte B-Blatt     *** 

******************************************************************************* 

Letzte TZ 10807/2025 

WOHNUNGSEIGENTUM 

Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012 

************************************* A1 ************************************** 

   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE 

   301/73  G GST-Fläche        *      783 

             Bauf.(10)                237 

             Gärten(10)               546  Untersbergstraße 194 

Legende: 

G: Grundstück im Grenzkataster 

*: Fläche rechnerisch ermittelt 

Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude) 

Gärten(10): Gärten (Gärten) 

************************************* A2 ************************************** 

   1  a gelöscht 

************************************* B *************************************** 

  11 ANTEIL: 382/1088 

      

     GEB:     

      e 894/1989 Wohnungseigentum an W 7 

      h 3763/2022 IM RANG 8904/2021 Kaufvertrag 2021-09-01 Eigentumsrecht 

************************************* C *************************************** 

  15    auf Anteil B-LNR 11 

      a 3763/2022 Schuld- und Pfandurkunde 2021-11-24 

          PFANDRECHT                                              EUR 74.000,-- 

          8 % Z, 4,5 % VZ, NGS EUR 14.800,-- 

          für Bausparkasse Wüstenrot Aktiengesellschaft (FN 319422p) 

      b gelöscht 

  16    auf Anteil B-LNR 11 

      a 3763/2022 Schuld- und Pfandurkunde 2021-11-16 

          PFANDRECHT                                             EUR 344.000,-- 

          8 % Z, 4,5 % VZ, NGS EUR 68.800,-- 

          für Bausparkasse Wüstenrot Aktiengesellschaft (FN 319422p) 

      b gelöscht 

  17    auf Anteil B-LNR 11 

      a 6207/2022 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (17 C 563/22i) 

  18    auf Anteil B-LNR 11 

      a 8854/2022 Zahlungsbefehl 2022-05-30 

          PFANDRECHT                                       vollstr EUR 5.160,-- 

          samt 4 % Z seit 2022-01-15, Kosten EUR 569,86 samt 4 % Z 

          seit 2022-05-30, EUR 459,86 für Mag Reinhard Danninger 

          (6 E 3326/22p) 

  19    auf Anteil B-LNR 11 

      a 9485/2022 Zahlungsbefehl 2022-06-07 

          PFANDRECHT                                      vollstr EUR 15.480,-- 

          samt 4 % Z seit 2021-09-14, Kosten EUR 1.770,36 

          samt 4 % Z seit 2022-06-07, EUR 921,98 für 

          EV Salzburg GmbH, FN 507596s (6 E 3612/22x) 

  20    auf Anteil B-LNR 11 

      a 837/2023 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 

          (14 C 29/23i Bezirksgericht Salzburg) 

  22    auf Anteil B-LNR 11 
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      a 4028/2023 Versäumungsurteil 2023-03-20 

          PFANDRECHT                                       vollstr EUR 1.175,84 

          samt 4 % Z seit 2022-07-13, Kosten EUR 417,60, EUR 325,-- 

          für Dr. Leopold Hirsch geb 1955-11-18 (7 E 1720/23w) 

  23    auf Anteil B-LNR 11 

      a 5821/2023 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 

          (13 C 224/23h Bezirksgericht Salzburg) 

  24    auf Anteil B-LNR 11 

      a 510/2024 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 

          (15 C 38/24x Bezirksgericht Salzburg) 

  26    auf Anteil B-LNR 11 

      a 5521/2024 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 

          (16 C 334/24h Bezirksgericht Salzburg) 

  27    auf Anteil B-LNR 11 

      a 10097/2024 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (25 C 1185/24x) 

  30    auf Anteil B-LNR 11 

      a 4612/2025 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 

          (12 C 493/25p Bezirksgericht Salzburg) 

  31    auf Anteil B-LNR 11 

      a 9041/2025 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 

          Hereinbringung von vollstr EUR 31.605,72 samt 5,060 % Z aus 

          EUR 31.605,72 ab 01.01.2025, Kosten EUR 1.859,52 samt 4 % Z 

          seit 28.01.2025, Antragskosten EUR 1.333,52 für 

          Bausparkasse Wüstenrot Aktiengesellschaft (FN 319422p) 

          (7 E 4320/25a) 

  32    auf Anteil B-LNR 11 

      a 10807/2025 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 

          Hereinbringung von vollstr 

          a) EUR 1.487,24 samt 4 % Z aus je EUR 371,81,-- ab 

          06.04.2022, 06.05.2022, 06.06.2022 und 06.07.2022, Kosten 

          EUR 462,38 samt 4 % Z seit 07.07.2022 

          b) EUR 2.230,86 samt 4 % Z aus je EUR 371,81,-- ab 

          06.08.2022, 06.09.2022, 06.10.2022, 06.11.2022, 06.12.2022 

          und 06.01.2023, Kosten EUR 378,32 samt 4 % Z seit 

          06.02.2023 

          c) EUR 2.230,86 samt 4 % Z aus je EUR 371,81,-- ab 

          06.02.2023, 06.03.2023, 06.04.2023, 06.05.2023, 06.06.2023 

          und 06.07.2023, Kosten EUR 417,68 samt 4 % Z seit 

          20.07.2023 

          d) EUR 2.230,86 samt 4 % Z aus je EUR 371,81,-- ab 

          06.08.2023, 06.09.2023, 06.10.2023, 06.11.2023 und 

          06.01.2024, Kosten EUR 417,68 samt 4 % Z seit 23.01.2024 

          e) EUR 2.230,86 samt 4 % Z aus je EUR 371,81,-- ab 

          06.02.2024, 06.03.2024, 06.04.2024, 06.05.2024, 06.05.2024, 

          06.06.2024 und 06.07.2024, Kosten EUR 417,68 samt 4 % Z 

          seit 15.07.2024 

          f) Kosten EUR 11,18 samt 4 % Z seit 25.07.2024 

          g) EUR 1.952,-- samt 4 % Z aus je EUR 390,40,-- ab 

          06.08.2024, 06.09.2024, 06.10.2024, 06.11.2024 und 

          06.12.2024, Kosten EUR 620,74 samt 4 % Z seit 12.02.2025 

          h) Kosten EUR 494,86, EUR 220,80, EUR 170,60, EUR 3.316,--, 

          EUR 452,14, EUR 230,40, EUR 333,70 

          sowie der Antragskosten EUR 775,04 für 

          Eigentümergemeinschaft Untersbergstrasse 194 (6 E 4780/25s) 

          siehe C-LNR 20 23 24 26 27 

          (zu 7 E 4320/25a) 

*********************************** HINWEIS *********************************** 

          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS. 

******************************************************************************* 

Grundbuch 30.03.2026 16:44:32 
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3. Bebauungsbestimmungen 

3.1 Bauplatzerklärung 

Laut den erteilten Auskünften der Gemeinde Großgmain liegt für die Liegenschaft kein Bebauungsplan 
vor.  

 
Gemäß der aus dem Bauakt erhobenen Bauplatzerklärung (Verhandlungsschrift mit Bescheid vom 
15.10.1986, Zl. 4-2769-1986) wurden folgende Bebauungsbestimmungen festgelegt: 

 

Auszug aus der Verhandlungsschrift bzw. dem Bescheid vom 15.10.1986,  

Quelle: Gemeinde Großgmain 
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Die Liegenschaft weist im Flächenwidmungsplan die Widmung „Bauland – Erweitertes Wohngebiet“ auf. 
 
Auszug aus dem Salzburger Raumordnungsgesetz 2009 (SROG 2009): 

 
Bauland 
§ 30 
(1) Die Nutzungsart Bauland gliedert sich in folgende Kategorien:  
… 
 
2.Erweitertes Wohngebiet (EW): in einem solchen sind zulässig: 
a) Wohnbauten und dazu gehörige Nebenanlagen; 
b) bauliche Anlagen für Betriebe, die keine erhebliche Geruchs- oder Lärmbelästigung, sonstige Luftverunreinigung 
oder Erschütterung für die Nachbarschaft und keinen übermäßigen Straßenverkehr verursachen; 
c) bauliche Anlagen für Erziehungs-, Bildungs- und sonstige kulturelle und soziale Aufgaben sowie der öffentlichen 
Verwaltung; 
… 
Quelle: www.ris.bka.gv.at 
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◼ Leitungsplan (Gemeinde Großgmain) 

 

Auszug aus dem Leitungsplan; Quelle: Gemeinde Großgmain 

Der oben ersichtliche Auszug zeigt die Lage der Ortswasserleitung und des Ortsabwasserkanals. 

 

4.4 Land- und Forstwirtschaft 

Festgehalten wird, dass sich die Liegenschaft in einem Siedlungsgebiet und somit außerhalb eines land-
wirtschaftlichen Areals und in keinem Waldgebiet befindet.  
 

5. Altlastenportal 

Die üblichen Untersuchungen haben keine Hinweise darauf ergeben, dass die Immobilie von einer wert-
beeinflussenden Kontaminierung, sei sie natürlichen oder chemischen Ursprungs, betroffen ist. Wird nach-
träglich festgestellt, dass die Immobilie oder ein benachbartes Grundstück von einer Kontaminierung 
betroffen ist oder dass das Grundstück in einer Weise genutzt wurde oder wird, die zu einer Kontaminie-

rung führen würde, könnte dies den ausgewiesenen Wert verringern. Dies gilt auch für die eingesetzten 
Baustoffe und Materialien der Baulichkeit. Es wird davon ausgegangen, dass keine gesundheitsgefähr-
denden Stoffe eingesetzt wurden bzw. keine Materialien vorhanden sind, die im Zuge der Entsorgung die 
Eluatklasse D der ÖN S2100 überschreiten, sondern auf Grundlage der Deponieverordnung 2008 eine 

Entsorgung auf einer Baurestmassendeponie zulassen. 
Die Bewertung erfolgt auch unter der Annahme, dass keine Materialien und Stoffe vorhanden sind, deren 
Verunreinigung die Grenzwerte der Baurestmassendeponie überschreitet. 

Bei der Wertermittlung wird somit davon ausgegangen, dass „keine anthropologischen Veränderungen 
der natürlichen Zusammensetzung des Untergrundes oder von Bauwerken/Baulichkeiten, des Wassers 
oder der Luft durch Materialien oder Stoffe, die mittelbar oder unmittelbar schädliche Auswirkungen auf 
den Menschen oder die Umwelt haben können und zu erhöhten Aufwendungen, Haftungen oder Risiken 
des Eigentümers oder Nutzers führen“ vorliegen7. 

 
7 Definition Kontamination iS der ÖNORM S 2093 
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Laut den erteilten Auskünften der Hausverwaltung sind ca. sechs PKW-Abstellplätze auf der Liegenschaft 
vorhanden, die jedoch alle recht eng sind. Seitens der Hausverwaltung wurde weiters mitgeteilt, dass es 
gelebte Praxis ist, dass die PKW-Abstellplätze den Wohneinheiten 1 – 6 zugeteilt sind. Eine schriftliche 

Vereinbarung besteht nicht. 
Demnach würde für die bewertungsgegenständliche Wohnung W 7 kein PKW-Abstellplatz zur Verfügung 
stehen. Aus Sicht der gefertigten Sachverständigen ist festzustellen, dass es sich hierbei um eine Rechts-
frage handelt und es nicht Aufgabe der Sachverständigen ist, diese Rechtsfrage zu klären. Diesbezüglich 
wird ausdrücklich auf die Ausführungen auf Blatt 7 in diesem Gutachten verwiesen.   
 
Das Objekt wurde augenscheinlich in Massivbauweise ausgeführt, die im Bauakt vorgefundenen Baube-

schreibungen liegen diesem Gutachten bei, die darin enthaltenen Angaben konnten jedoch bei der Be-
fundaufnahme nicht im Detail mit dem Bestand in der Natur verglichen werden. 
 
Die Trinkwasserversorgung erfolgt nach den erteilten Auskünften über die Ortswasserleitung und die Ab-
wasserbeseitigung über das Ortskanalnetz. 

 

1.1 Kurzbeschreibung der zu bewertenden Liegenschaftsanteile: 

An dieser Stelle bleibt festzuhalten, dass aus dem verbücherten Einreichplan vom 17.07.1986 (Urkunde 
TZ 895/89 bzw. 894/89) kein Grundrissplan des Kellergeschoßes hervorgeht. Die nachstehenden Raum-

bezeichnungen bzw. Flächenangaben zum Kellergeschoß beziehen sich daher auf den ursprünglichen Ein-
reichplan aus dem Jahr 1970. Die restlichen Raumbezeichnungen und Flächenangaben der gegenständli-
chen Räumlichkeiten der W 7 im 1. Obergeschoß und Dachgeschoß beziehen sich auf den Einreichplan 
vom 17.07.1986 (Urkunde TZ 895/89 bzw. 894/89).  
 
Die Befundaufnahme beginnt im Kellergeschoß. Über die Stiege, die mit Holz belegt ist, gelangt man in 
den allgemeinen Vorraum, der einen Fliesenbodenbelag aufweist, an den Wänden ist teilweise aufstei-

gende Feuchtigkeit sichtbar, die Decke ist holzverkleidet.  
Von hier besteht rechts über eine Holztüre, die in eine Stahlzarge eingebaut ist, ein Übergang in die der 
bewertungsgegenständlichen Wohnung W 7 als Zubehör ausgewiesenen Kellerräume. Laut Plan dürfte 
es sich hierbei um den Raum „Personal“ mit 17,73 m² handeln. In der Natur stellt sich dieser Bereich 
als Sauna dar. Hier ist eine Dusche eingebaut, die massive Verschmutzungen aufweist. Daran anschlie-

ßend befindet sich eine kleine, ältere Holzsauna der Marke Klafs. Die Funktionstüchtigkeit konnte nicht 
überprüft werden. Aufgrund des Zustandes erfolgt kein separater Wertansatz. 

Ein altes Holzfenster mit doppelter Einfachverglasung ist vorhanden, die Wände und die Decke sind holz-
verkleidet, die Beheizung erfolgt mittels eines Elektrospeicherofens, der sich unterhalb des Fensters be-
findet.  
Ein weiterer Abstellraum ist erreichbar. Hierbei dürfte es sich um den Raum „Personalraum“ mit 22,36 
m² laut Plan handeln. 

In diesem Raum ist sichtbar, dass sich die Holzdecke massiv gesenkt hat bzw. teilweise herunterzubre-

chen droht. Dieser Raum war mit diversen Fahrnissen vollgestellt. Eine gefahrlose Befundung dieses Rau-
mes war nicht möglich.   
 
Festgehalten wird, dass die Raumaufteilung in der Natur nicht der Raumaufteilung laut Planstand ent-
spricht. 
 
Vom allgemeinen Vorraum erreicht man den allgemeinen Waschraum (Öltankraum bzw. Heizung lt. 

Plan). Entgegen dem Einreichplan aus dem Jahr 1970 ist hier in der Natur kein Öltank aufgestellt. In 

diesem Bereich ist ein großer Raum situiert, der einen rohen Estrichbelag aufweist. Auf einem Betonsockel 
sind zwei Warmwasserboiler mit einem augenscheinlichen Nenninhalt von jeweils ca. 500 Litern aufge-
stellt. Weiters ist ein Waschbecken mit getrenntem Kalt- und Warmwasserhahn installiert. Im Sockelbe-
reich dieses Raumes sind Ausblühungen sichtbar, die auf Feuchtigkeitseintritte schließen lassen. 
 
Vom Vorraum geradeaus gehend gelangt man in die Speis (4,12 m² lt. Plan). Hier ist ein Kellerabteil 

vorhanden. Von dort nach links gehend erreicht man die „Küche“ lt. Plan, wobei hier weitere Kellerab-
teile untergebracht sind. Neben dem Stiegenaufgang, vom Vorraum erreichbar, befindet sich ein Raum 
„WC“ lt. Plan, welcher als weiterer Abstellbereich genutzt wird. In diesem Bereich ist auch der Wasser-
zähler untergebracht.  
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Die Befundaufnahme wird sodann im 1. Obergeschoß fortgesetzt, das man über das allgemeine Stie-
genhaus mit Holzbodenbelag erreicht. Der Flur (Allgemeinbereich) weist einen schadhaften und abge-
nutzten Filzbodenbelag auf.  

In die bewertungsgegenständliche Einheit gelangt man vom Allgemein-Flur über zwei Stufen hinauf-
gehend zu einer einfache Wohnungstüre aus Holz, die in eine Stahlzarge eingebaut ist. Von dieser Türe 
betritt man das interne Stiegenhauspodest. Dieses Podest ist mit alten Fliesen belegt. Von hier nach links 
gehend gelangt man über eine Holztüre, die in eine Stahlzarge eingebaut ist und wiederum über zwei 
Stufen hinuntergehend in ein Zimmer, das einen Fliesenbodenbelag aufweist. Die Wände und die Decke 
sind geweißt. Ein altes Verbund-Holzfenster mit Einfachverglasung ist eingebaut. In diesem Raum steht 
ein Warmwasserboiler der Marke „Austria Email“. Weiters ist hier eine Gegensprechanlage eingebaut, 

deren Funktionsfähigkeit nicht überprüft werden konnte. Eine auf Putz geführte Leitung ist sichtbar. 
 
Die Treppe mit Holzbodenbelag weiter hinauf gehend erreicht man ein Zwischenpodest. Hier ist ebenfalls 
ein altes Verbund-Holzfenster mit Einfachverglasung vorhanden. Weitergehend zeigt das Stiegenhaus 
schadhafte gefärbelte Wände. Das Geländer ist als schmiedeeisernes Geländer ausgeführt. 

Vom Gang im Dachgeschoß erreicht man auf der linken Seite das WC. Im WC wurde der Bodenbelag 
entfernt. Die Fliesen an den Wänden wurden heruntergeschlagen. Ein altes Handwaschbecken mit ge-

trenntem Kalt- und Warmwasserhahn ist installiert. Ein defektes WC ist vorhanden. Die Zwischenwand 
(in Richtung Zimmer mit 11,45 m² lt. Plan) wurde teilweise entfernt. Eine versetzte und neu montierte 
Zwischenwand in Trockenbauweise ist vorhanden. In diesem Bereich sind noch Fertigstellungsarbeiten zu 
verrichten. Anschließend wird das Zimmer (11,45 m² lt. Plan) begangen. Hier ist ein Holzfenster mit 
Isolierverglasung vorhanden, eine Fensterbank ist nicht eingebaut und der Bodenbelag wurde entfernt. 
Das Türblatt in diesem Raum wurde entfernt.  

Anschließend befindet sich lt. Plan ein Zugang in den Abstellraum (2,41 m² lt. Plan). Dieser Zugang war 
am Tag der Befundaufnahme mit einer Rigipswand verschlossen.  
 
Sodann wird ein weiteres Zimmer (19,25 m² lt. Plan) begangen. Auch hier wurde der Bodenbelag ent-
fernt. Die im Plan vorhandene Zwischenwand zu dem zuvor beschriebenen Abstellraum (2,41 m² lt. Plan) 
wurde entfernt. In diesem Abstellraum sind in der Dachschräge Ausblühungen sichtbar.  
In diesem Zimmer ist ein Wasseranschluss vorhanden. Die Wände sind schadhaft.  

Vom Zimmer besteht über eine alte Holzterrassentüre mit Einfachverglasung eine Ausgangsmöglichkeit 

auf den Balkon. Der Balkon weist einen rohen Estrich auf, das Balkongeländer ist aus Holz gefertigt.  
 

Im Zimmer (19,25 m² lt. Plan) sowie im zuvor beschriebenen Zimmer (11,45 m² lt. Plan) sind Dach-
schrägen sichtbar. 
 
Daran anschließend befindet sich ein Wohnzimmer (19,35 m² lt. Plan). Hier wurde in Trockenbauweise 

ein Bereich abgetrennt. Auch dieser Bereich befindet sich im Rohbauzustand. Der Bodenbelag wurde ent-
fernt. Die Wände sind schadhaft, teilweise sind massive Rissbildungen sichtbar. Im rückwärtigen Bereich 
ist eine Dachschräge vorhanden. Auch von hier gelangt man über eine alte Holzterrassentüre mit Einfach-
verglasung auf den vorbeschriebenen Balkon.  
Im Gang ist der Sicherungskasten situiert.  
Vom Gang erreicht man über einen Durchgang ohne Türblatt ein weiteres länglich konfiguriertes Zimmer 

(11,04 m² lt. Plan). Auch in diesem Zimmer besteht Rohbauzustand und die Dachschräge sowie die Dach-
untersicht sind sichtbar. Ein Wasseranschluss sowie ein altes Holzfenster mit Isolierverglasung sind vor-
handen. Von diesem Raum besteht ein Übergang in den Anbaubereich9. 
Der Übergang führt in ein weiteres großes Wohnzimmer (44,51 m² lt. Plan). Hier ist ebenfalls ein roher 
Estrichboden vorhanden. Die Wände sind teilweise schadhaft, teilweise geweißt und es sind Markierungen 

mit Leuchtstiften aufgebracht. Von hier nach rechts gehend gelangt man in einen Bereich, der ein Dach-
flächenfenster aufweist. Es handelt sich hierbei um ein älteres Holzfenster.  

Die Zwischenwand zwischen dem Zimmer (12,48 m² lt. Plan) und dem Wohnzimmer (44,51 m² lt. Plan) 
wurde entfernt. Die Kabelleitungen liegen frei. 
 
Im rückwärtigen Bereich (Wintergarten 14,41 m² lt. Plan) ist eine Einschubtreppe in den Spitzboden 
vorhanden. In diesem Bereich sind auch Öffnungen zu einem ehemaligen Kamin vorhanden. Die Mauer 
in diesem Bereich ist stark verfärbt.  

 
9 Der Anbaubereich ist der ca. im Jahr 1986 ausgebaute Dachgeschoßbereich.  
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Vom Wintergarten laut Plan erreicht man über eine defekte Schiebetüre aus Kunststoff einen weiteren 
Balkon. Dieser Balkon ist in Holz ausgeführt, sowohl das Balkongeländer als auch der Boden. 
Von Wohnzimmer aus sind noch zwei weitere Zimmer erreichbar. Das erste Zimmer (15,12 m² lt. Plan) 

weist eine Ausgangsmöglichkeit auf den vorbeschriebenen Balkon auf. Hier ist ein roher Estrichbelag 
vorhanden. Die Wände und die Decke sind verputzt. Eine Dachschräge ist vorhanden. Eine Stahlzarge 
ohne Türblatt ist eingebaut. Daran anschließend befindet sich ein weiteres Zimmer (12,29 m² lt. Plan). 
Auch hier ist eine Dachschräge vorhanden. In diesem Raum ist ein Dachflächenfenster eingebaut. In 
diesem Raum ist eine Stahlstütze eingebaut. 
 

Festgehalten wird, dass in der gesamten Wohneinheit die Bodenbeläge entfernt wurden und die Wohnung 

defacto auf einen Rohbauzustand zurückgebaut wurde. Heizungsmöglichkeit ist derzeit keine vorhanden. 
Die Beheizung im Gebäude erfolgt nach den erteilten Auskünften der Hausverwaltung mittels Elektro-
heizkörper. 
 

Es wird ausdrücklich auf das unter „BEILAGEN“ in diesem Gutachten abgebildete Subgutachten 
und die darin beschriebenen Ausführungen von Herrn Baumeister Ing. Anton Rager M.A. ver-
wiesen. 

 
 

1.2 Auskünfte der Hausverwaltung Thomas Zimmermann: 

◼ Nach Mitteilung der Hausverwaltung beträgt das monatliche Akonto für die laufenden Kosten der 

W 7 (Allgemein-Strom, Wasser, Kanal, Müll + Biotonnen, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, 

Rücklagen, Instandhaltung, Hausverwaltung, inkl. USt) € 441,72. 

◼ Die Wärmeversorgung erfolgt nicht zentral. Jede Wohnung hat eine eigene Heizung (elektrisch). 

◼ Der Eigentümer hat keine Rückzahlungen für Instandhaltungsarbeiten auf dem Grundbuch nicht 

zu entnehmende Darlehen oder Kredite zu leisten. 

◼ Ein abweichender Verteilerschlüssel ist nicht vorhanden. 

◼ Zum Rücklagenstand wurde Folgendes mitgeteilt: „Unser Rücklagenkonto ist auf Grund der feh-

lenden Zahlungen der verpflichteten Parei, quasi auf 0 €, da dies die größte Wohnung im Haus 

ist. Der Rücklagenstand wäre da ohne Zinsen der offenen Posten bis Ende 2025 € 25.658,18“. 

◼ Die Elektroanlagen sind teilweise veraltet. Die Wohnungseigentümer sind für Ihre Wohnungen 

und deren Instandhaltung selbst verantwortlich. 

◼ Die Allgemeinflächen sind so weit in Ordnung, keine Sanierung in den nächsten 5 Jahren geplant. 

In der laufenden Periode sind ebenfalls keine Maßnahmen geplant.  

◼ Seit 2009 fanden keine größeren Sanierungsmaßnahmen statt. 

◼ Es gibt einen Allgemeinen Raum z.B. zum Trocknen der Wäsche 

◼ Betreffend Parkplatzflächen wurde folgendes mitgeteilt: „Es gibt vorm Haus 6 Parkplätze (welche 

sehr eng sind), Wohnung 1 bis 6, Parkplatz 1 bis 6, so wurde es immer gehandhabt.“ 

◼ Die Wohnungen W1+W2+W6 haben bereits neue Fenster, welche von den Eigentümern selbst 

bezahlt wurden. 

Im Punkt „G. Beilagen“ ist der seitens der Hausverwaltung zur Verfügung gestellte Hausverwaltungsver-
trag abgebildet. 
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3. Bau- und Erhaltungszustand der bewertungsgegenständliche Wohnung W 7 

Am Tag der 1. Befundaufnahme am 20.01.2026 wurde die Einheit in einem rückgebauten Rohbauzustand 
vorgefunden werden. Zusätzlich zur Fotodokumentation auf Blatt 50 ff. sind nachstehend Fotos, die den 
Bauzustand zum Befundaufnahmetag dokumentieren, abgebildet:  
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Lageplan - Einreichplan vom 17.07.1986   
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Obergeschoß und Dachgeschoß – Einreichplan vom 17.07.1986  
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Schnitt und Ansicht – Einreichplan vom 17.07.1986  
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Ansichten – Einreichplan vom 17.07.1986  
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C. FOTODOKUMENTATION11  

 
11 Erstellt anlässlich der Befundaufnahme am 20.01.2026 

 

 

Bild 1 von 38 
Ansicht aus Südosten 

Bild 2 von 38 
Ansicht aus Südosten 

  

  

Bild 3 von 38 
Blick auf den Eingangsbereich 

aus Südosten 

Bild 4 von 38 
Blick entlang der Nordfassade 
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Erdgeschoß Kellergeschoß 

 

 

Bild 5 von 38 
Blick in den allgemeinen 

Eingangsbereich 

Bild 6 von 38 
Blick in den allgemeinen Vorraum 

  

 

 

Bild 7 von 38 
Blick in den allgemeinen Waschraum 

Bild 8 von 38 
Blick auf Feuchtigkeitsschäden 

im Waschraum 
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Bild 9 von 38 
Blick in den zugeordneten  

Abstellraum im KG 

Bild 10 von 38 
Blick in den weiteren zugeordneten  

Kellerraum (Sauna) 

  

  
Bild 11 von 38 

Blick auf die Sauna 
Bild 12 von 38 

Blick auf den schadenhaften Bodenbelag 

in einer Dusche 
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Einheit Top 7 – 1. Obergeschoß  

 

 

Bild 13 von 38 
Blick in den Eingangsbereich im 1. Obergeschoß 

Bild 14 von 38 
Blick in das Zimmer im 1. Obergeschoß 

(12,05 m² lt. Plan) 

  

  
Bild 15 von 38 

Blick vom Stiegenaufgang zurück in den Eingangs-

bereich der gegenständlichen Einheit 

Bild 16 von 38 
Blick auf den internen Treppenaufgang vom  

1. OG in das Dachgeschoß 
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Bild 17 von 38 
Blick in das WC 

Bild 18 von 38 
Blick in den Gang 

  

 

 

Bild 19 von 38 
Blick in ein Zimmer 

Bild 20 von 38 
Blick in ein Zimmer 
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Bild 21 von 38 
Blick in ein Zimmer 

(Wohnzimmer 19,35 m² lt. Plan) 

Bild 22 von 38 
Blick in ein Zimmer 

(Wohnzimmer 19,35 m² lt. Plan) 

  

 

 

Bild 23 von 38 
Blick in den Durchgang Richtung Anbaubereich 

Bild 24 von 38 
Blick in das Zimmer 11,04 m² lt. Plan 
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Bild 25 von 38 
Blick in ein Wohnzimmer 

(Wohnzimmer 44,51 m² lt. Plan) 

Bild 26 von 38 
Blick in den Wintergarten 14,41 m² lt. Plan 

  

  
Bild 27 von 38 

Blick auf den Kaminanschluss 
Bild 28 von 38 

Blick auf den Balkon 
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Bild 29 von 38 
Blick in das Zimmer 15,12 m² lt. Plan 

Bild 30 von 38 
Blick in das Zimmer 15,12 m² lt. Plan 

  

  

Bild 31 von 38 
Blick in das Zimmer 12,29 m² Zimmer lt. Plan 

Bild 32 von 38 
Blick in das Zimmer 12,48 m² Zimmer lt. Plan 
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Spitzboden  

  

Bild 33 von 38 
Blick in den Spitzboden 

Bild 34 von 38 
Blick in den Spitzboden 

 Dachgeschoß 

  
Bild 35 von 38 

Blick in den Aufgang zum Spitzboden 
Bild 36 von 38 

Blick in das interne Stiegenhaus (DG ins 1. OG) 
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E. BEWERTUNG 

TERMINOLOGIE 

1. Verkehrswert gem § 2 (2) LBG 

Es ist der Verkehrswert zu ermitteln, also jener Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise 
im redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann. Der ermittelte Wert berücksichtigt die zum 
Bewertungsstichtag bekannten Marktverhältnisse. 

 
Ziel des Gutachtens ist sohin die Ermittlung des Verkehrswertes der beschriebenen Sache. Dieser wird 
durch den Preis bestimmt, der üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr bei einer Veräußerung zu 

erzielen ist. Dabei sind alle tatsächlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Umstände, die den Preis be-
einflussen, zu berücksichtigen. Außergewöhnliche oder persönliche Verhältnisse bleiben jedoch außer Be-
tracht. 
 

Grundlage für die Erzielung des im Gutachten ermittelten Wertes sind entsprechende Vermarktungsakti-
vitäten. Diese sind primär ein entsprechend langer Vermarktungszeitraum und ein entsprechendes Maß 
der Publizität. 
 
Für das Erreichen einer entsprechenden Publizität ist es erforderlich, sämtliche Marketingmaßnahmen zu 
ergreifen. Die Kosten für diese Marketingmaßnahmen sind im Ergebnis dieser Wertermittlung nicht be-

rücksichtigt. 
 
Gemäß § 2 LBG bestimmen sich die allgemeinen Wertverhältnisse nach der Gesamtheit der am Werter-
mittlungsstichtag für die Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr für Angebot und Nachfrage maß-
gebenden Umstände, wie die allgemeine Wirtschaftssituation, der Kapitalmarkt und die Entwicklung am 
Ort – die Gesamtsituation bildet den Preis. 
 

Der Verkehrswert lt. Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG 1992) definiert sich wie folgt: 

§ 2 Liegenschaftsbewertungsgesetz 
(1) Sofern durch Gesetz oder Rechtsgeschäft nichts anderes bestimmt wird, ist der Verkehrswert der Sache zu ermit-
teln. 
(2) Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr für 
sie erzielt werden kann. 
(3) Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen haben bei der Ermittlung des 
Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben. 

2. Wertermittlungsverfahren – LBG 

Die Wahl des Wertermittlungsverfahrens und dessen Kombination ist legal wie folgt geregelt: 

§ 3 Liegenschaftsbewertungsgesetz 
(1) Für die Bewertung sind Wertermittlungsverfahren anzuwenden, die dem jeweiligen Stand der Wissenschaft ent-
sprechen. Als solche Verfahren kommen insbesondere das Vergleichswertverfahren (§ 4), das Ertragswertverfahren (§ 
5) und das Sachwertverfahren (§ 6) in Betracht. 
(2) Wenn es zur vollständigen Berücksichtigung aller den Wert der Sache bestimmenden Umstände erforderlich ist, 
sind für die Bewertung mehrere Wertermittlungsverfahren anzuwenden. 

 

VERFAHREN 

1. Vergleichswertverfahren 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Vergleichswertverfahren sind im Liegenschaftsbewertungsgesetz 
(LBG) unter § 4 LBG und § 10 LBG wie folgt festgelegt: 
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§ 4 Liegenschaftsbewertungsgesetz 
(1) Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit tatsächlich erzielten Kaufpreisen vergleich-
barer Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). Vergleichbare Sachen sind solche, die hinsichtlich der den Wert beeinflus-
senden Umstände weitgehend mit der zu bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der Sache 
und geänderte Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert durch Zu- oder Abschläge zu be-
rücksichtigen. 
 
(2) Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Geschäftsverkehr in zeitlicher Nähe zum Bewer-
tungsstichtag in vergleichbaren Gebieten erzielt wurden. Soweit sie vor oder nach dem Stichtag vereinbart wurden, 
sind sie entsprechend den Preisschwankungen im redlichen Geschäftsverkehr des betreffenden Gebietes auf- oder 
abzuwerten. 
 
(3) Kaufpreise, von denen anzunehmen ist, dass sie durch ungewöhnliche Verhältnisse oder persönliche Umstände der 
Vertragsteile beeinflusst wurden, dürfen zum Vergleich nur herangezogen werden, wenn der Einfluss dieser Verhält-
nisse und Umstände wertmäßig erfasst werden kann und die Kaufpreise entsprechend berichtigt werden. 
 
§ 10 Liegenschaftsbewertungsgesetz 
(1) Beim Vergleichswertverfahren sind überdies die zum Vergleich herangezogenen Sachen anzuführen und ihre Wert-
bestimmungsmerkmale zu beschreiben, die dafür erzielten Kaufpreise anzugeben und allfällige Zu- oder Abschläge (§ 

4 Abs 1), Auf- oder Abwertungen (§ 4 Abs 2) und Kaufpreisberichtigungen (§ 4 Abs 3) zu begründen. 

 
Das Vergleichswertverfahren vollzieht sich schematisch in folgenden Stufen: 
 
Stufe 1 Ausgangspunkt des Verfahrens ist die Suche nach Kaufpreisen, die auf dem Grundstücksmarkt 
für vergleichbare Objekte erzielt werden. Vergleichbare Sachen sind solche, die hinsichtlich der den Wert 
beeinflussenden Umstände weitgehend mit der zu bewertenden Sache übereinstimmen. 
 

Kriterium der hinreichenden Übereinstimmung ist neben der Stichtagsbezogenheit auch der Grundstücks-
zustand, der sich nach den rechtlichen Gegebenheiten, den tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen 
Beschaffenheit und der Lage des Grundstückes ergibt. 
 
Weitere wertbeeinflussende Merkmale im Sinne der hinreichenden Übereinstimmung sind sohin Art und 
Maß der baulichen Nutzbarkeit, wertbeeinflussende Rechte oder Lasten, der beitrags- oder abgabenrecht-
liche Zustand, die Beschaffenheit und die tatsächliche Eigenschaft des Bewertungsgegenstandes sowie 

die Lage, die durch Verkehrsanbindung, Nachbarschaft, Wohn- und Geschäftslage und die Umweltein-
flüsse charakterisiert wird. 
 
Stufe 2 Da sich der Verkehrswert nach dem im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ohne Rücksicht auf un-
gewöhnliche oder persönliche Verhältnisse erzielbaren Preis bemisst, dürfen die herangezogenen Ver-
gleichswerte nicht durch ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse beeinflusst worden sein. Die Ver-

gleichspreise müssen daher auf eine solche Beeinflussung untersucht werden. Wird festgestellt, dass die 
Höhe eines Kaufpreises durch ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse beeinflusst worden ist, so ist 
dieser Kaufpreis als Vergleichswert auszuscheiden, es sei denn, die Auswirkungen der Besonderheiten auf 
den Kaufpreis sind „sicher“ zu erfassen. Kaufpreise, von denen anzunehmen ist, dass sie durch unge-
wöhnliche Verhältnisse oder persönliche Umstände der Vertragsteile beeinflusst wurden, dürfen zum Ver-
gleich also nur dann herangezogen werden, wenn der Einfluss dieser Verhältnisse und Umstände wert-
mäßig erfasst werden kann und die Kaufpreise entsprechend berichtigt werden. 

 
Stufe 3 Jede Liegenschaft hat ihre eigene Individualität und weist mehr oder weniger große Unterschiede 
in ihren Zustandsmerkmalen gegenüber den in Betracht kommenden Vergleichsgrundstücken auf. Neben 
diesen qualitativen Unterschieden ist zu berücksichtigen, dass die für die Vergleichsgrundstücke auf dem 

Markt ausgehandelten Preise zu einer Zeit vereinbart wurden, die gegenüber dem Wertermittlungsstich-
tag von einem unterschiedlichen allgemeinen Preis- oder Wertniveau bestimmt ist. Die allgemeinen Wert-
verhältnisse auf dem Grundstücksmarkt sind nämlich insbesondere aufgrund von Veränderungen in all-

gemeinen wirtschaftlichen Verhältnissen idR stetigen Schwankungen unterworfen und nur selten, allen-
falls kurzfristig konstant. Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Geschäftsver-
kehr in zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag in vergleichbaren Gebieten erzielt wurden. Soweit sie vor 
oder nach dem Stichtag vereinbart wurden, sind sie entsprechend den Preisschwankungen im redlichen 
Geschäftsverkehr des betreffenden Gebietes auf- oder abzuwerten. 
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Stufe 4 Hat man die zum Preisvergleich herangezogenen Kaufpreise aufeinander abgestimmt, so werden 
diese Kaufpreise immer noch in einem gewissen Umfang voneinander abweichen, ohne dass diese Streu-
ung auf bestimmte Einflüsse zurückgeführt werden kann. Nicht der höchste und nicht der niedrigste Preis 

innerhalb des Streuungsbereiches kann der Vergleichswert sein. Das gewogene Mittel der Vergleichspreise 
ist als der am wahrscheinlichsten zu erzielende Preis des Bewertungsgegenstandes und somit als Ver-
gleichswert anzusehen. 
 
Das Vergleichswertverfahren folgt dem Gedanken, dass eine Sache so viel wert ist, wie üblicherweise im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr dafür als Preis erzielt werden kann. Die Orientierung an Preisen für ver-
gleichbare Objekte – wie sie im allgemeinen Geschäftsverkehr durchaus üblich ist – entspricht auch den 

am Grundstücksmarkt vorherrschenden Gepflogenheiten. Die Anwendung des Vergleichswertverfahrens 
setzt daher eine sorgfältige Beobachtung des Marktgeschehens voraus.  
 
Das Vergleichswertverfahren ist insbesondere zur Ermittlung des Verkehrswertes unbebauter Liegen-
schaften sowie allgemein des Bodenwertes im Sachwertverfahren und im Ertragswertverfahren anzuwen-

den. 
 

Zudem kann es bei bebauten Liegenschaften angewendet werden, wenn zwischen den Vergleichsobjekten 
und dem Bewertungsgegenstand eine hinreichende Übereinstimmung in wertrelevanten Merkmalen be-
steht. Dies ist in der Praxis insbesondere bei Eigentumswohnungen der Fall. 
 
Das Vergleichswertverfahren führt im Allgemeinen durch Mittelung von zeitnahen Kaufpreisen vergleich-
barer Grundstücke direkt zum Verkehrswert. Anpassungen an die Gegebenheiten des Marktes, wie sie 

beim Ertragswert- und mehr noch beim Sachwertverfahren gegebenenfalls erforderlich werden, können 
weitestgehend außer Ansatz bleiben, da die aktuelle Marktsituation sich in den erhobenen Vergleichswer-
ten widerspiegelt. 
 
Im praktischen Einsatz stellt sich häufig das Problem, dass 

◼ vielfach keine ausreichende Zahl an Kaufpreisen (Vergleichsgrundstücke) vorliegt, 

◼ die Wertermittlungsobjekte oft nicht direkt vergleichbar sind, 

◼ die Kaufpreise für einen Preisvergleich nicht geeignet sind (Liebhaberpreise, Gefälligkeitspreise, 

Zwangsversteigerungen) oder aber die Mechanismen zur Preisbildung mangels Informationen 

nicht nachvollziehbar sind, 

◼ die Kaufpreise zu wenig zeitnah um den Wertermittlungsstichtag angefallen sind. 

 
Bei der Heranziehung von Vergleichswerten kann ebenso wie beim Sachwert und beim Ertragswert auch 

eine Trennung des Bodens vom Gebäude vorgenommen werden. Darüber hinaus ist die Marktsituation zu 
beachten, sodass es insgesamt drei Vergleichsebenen gibt: 

◼ Vergleichbarkeit des Bodens 

◼ Vergleichbarkeit der Baulichkeiten 

◼ Vergleichbarkeit der Marktsituation. 

 

Vergleichbarkeit des Bodens: 
Für die Vergleichbarkeit des Bodens müssen nachstehende Eigenschaften hinreichend übereinstimmend 

sein: Ortslage, Grundstückslage, Art der baulichen Nutzung, Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaf-
fenheit, Grundstückszuschnitt, Grundstücksgröße, Erschließungszustand, Umgebungsinfrastruktur und 
die demographische Struktur. 
 
Vergleichbarkeit der Baulichkeiten: 

Für die Vergleichbarkeit von Gebäuden oder Wohnungen sind nachstehende wesentliche Vergleichsmerk-
male zu berücksichtigen: Art, Beschaffenheit, Größe, Ausstattung, Lage, Besonderheiten, Außenanlagen. 
 
Vergleichbarkeit der Marktsituation: 
Die Vergleichbarkeit der Marktsituation ist ebenfalls immer zu untersuchen. Da es sich beim Preis des 
Vergleichsobjektes um einen bereits vollzogenen Interessensausgleich handelt, muss ermittelt werden, 
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ob die unterschiedlichen Zeitpunkte und Orte des Marktgeschehens überhaupt miteinander vergleichbar 
sind. Darüber hinaus ist festzustellen, ob die seinerzeitigen Marktteilnehmer als Anbieter und Nachfrager 
heute ebenfalls erwartet werden können. Es ist daher zu untersuchen, ob das Angebot und die Nachfrage 

vergleichbar sind. 
 
Die Feststellung des Bodenwertes kann auch über einen indirekten Preisvergleich erfolgen. Im indirekten 
Vergleichswertverfahren wird geprüft, welche Nutzfläche bei Neuerrichtung eines Gebäudes unter Berück-
sichtigung des gültigen Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes realisiert werden könnte. Die erzielbare 
Nutzfläche multipliziert mit dem marktkonformen Grundkostenanteil ergibt den Bodenwert. 
 

2. Sachwertverfahren 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Sachwertverfahren sind im Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG) 

unter § 6 LBG wie folgt festgelegt: 

§ 6 Liegenschaftsbewertungsgesetz 
(1) Im Sachwertverfahren ist der Wert der Sache durch Zusammenzählung des Bodenwertes, des Bauwertes und des 
Wertes sonstiger Bestandteile sowie gegebenenfalls des Zubehörs der Sache zu ermitteln (Sachwert). 
 
(2) Der Bodenwert ist in der Regel als Vergleichswert durch Heranziehung von Kaufpreisen vergleichbarer unbebauter 
und unbestockter Liegenschaften zu ermitteln. Wertänderungen, die sich demgegenüber aus der Bebauung oder Be-
stockung der zu bewertenden Liegenschaft oder deren Zugehörigkeit zu einem Liegenschaftsverband ergeben, sind 

gesondert zu berücksichtigen. 
 
(3) Der Bauwert ist die Summe der Werte der baulichen Anlagen. Bei seiner Ermittlung ist in der Regel vom Herstel-
lungswert auszugehen und von diesem die technische und wirtschaftliche Wertminderung abzuziehen. Sonstige Wert-
änderungen und sonstige wertbeeinflussende Umstände wie etwa Lage der Liegenschaft, baurechtliche oder andere 
öffentlich-rechtliche Beschränkungen sowie erhebliche Abweichungen von den üblichen Baukosten sind gesondert zu 
berücksichtigen. 

 
Das Sachwertverfahren stellt das grundsätzliche Verfahren dar und kann bei allen Arten von Liegenschaf-
ten angewendet werden. Vor allem wird es bei Ein- und Zweifamilienwohnhäusern und Reihenhäusern 

angewandt. Der Sachwert ist die Summe aus dem Bodenwert und dem Bauwert. Bei der Berechnung des 
Bauwerts wird vom Herstellungswert am Wertermittlungsstichtag ausgegangen und dieser um die tech-
nische (Alter, Baumängel, Bauschäden) und wirtschaftliche (zeitgemäßen Bedürfnissen nicht entspre-

chender, unwirtschaftlicher Aufbau wie z.B. Grundrissgestaltung, Geschoßhöhe) Wertminderung ge-
kürzt12. 
 
Der Sachwert einer Liegenschaft ergibt sich sohin aus folgenden Komponenten: 
 
 Bodenwert (über das Vergleichswertverfahren) 

+ Herstellungskosten der baulichen Anlagen (Vergleichswertverfahren) 

– Korrektur wegen des Gebäudealters 

± Korrektur wegen sonstiger Umstände 

= Sachwert 

 
Je älter ein Gebäude wird, desto mehr verliert es an Wert. Dieser Wertverlust ergibt sich aus der Tatsache, 
dass die Nutzung eines "gebrauchten" Gebäudes im Vergleich zur Nutzung eines neuen Gebäudes mit 

zunehmendem Alter immer unwirtschaftlicher wird. Der Wertverlust muss als Korrekturgröße im Sach-
wertverfahren berücksichtigt werden. Zur Bemessung der Korrekturgröße müssen zunächst die wirt-

schaftliche Gesamtnutzungsdauer und die wirtschaftliche Restnutzungsdauer des Bewertungsobjekts er-
mittelt werden. 
 
Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer ist der Zeitraum, in dem die baulichen Anlagen bei ordnungsge-
mäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können. Sie 
wird im Allgemeinen durch Abzug des Alters von der wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer der baulichen 
Anlagen ermittelt.  

 
12 Quelle: Kranewitter, Heimo: Liegenschaftsbewertung 
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Der Wert der baulichen Anlagen ergibt sich aus dem Herstellungswert abzüglich der altersbedingten und 
einer allfälligen außerordentlichen Wertminderung. Der Herstellungswert wird aus den gewöhnlichen Kos-
ten auf Basis der Raummeterpreise oder der Quadratmeterpreise ermittelt. Die altersbedingte Wertmin-

derung findet durch einen prozentuellen Abschlag vom Herstellungswert meist nach der linearen Abschrei-
bung Berücksichtigung. Außerordentliche Wertminderungen werden nach den Kosten ihrer Beseitigung 
ermittelt. 
 
Neben dem Wert der baulichen Anlagen ist auch der Wert der Außenanlagen (d.h. die Befestigung der 
Bodenflächen, die Einfriedungen, Beleuchtung der Freiflächen, etc.) festzusetzen und wird meist mit ei-
nem Pauschalbetrag angesetzt. 

3. Ertragswertverfahren 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Ertragswertverfahren sind im Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG) 

unter § 5 LBG wie folgt festgelegt: 
 

§ 5 LBG Ertragswertverfahren 
(1) Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des für die Zeit nach dem Bewertungsstichtag 
zu erwartenden oder erzielten Reinertrages zum angemessenen Zinssatz und entsprechend der zu erwartenden Nut-
zungsdauer der Sache zu ermitteln (Ertragswert). 
 
(2) Hierbei ist von jenen Erträgen auszugehen, die aus der Bewirtschaftung der Sache tatsächlich erzielt wurden (Roh-
ertrag). Durch Abzug des tatsächlichen Aufwands für Betrieb, Instandhaltung und Verwaltung der Sache (Bewirtschaf-
tungsaufwand) und der Abschreibung vom Rohertrag errechnet sich der Reinertrag; die Abschreibung ist nur abzuzie-
hen, soweit sie nicht bereits bei der Kapitalisierung berücksichtigt wurde. Bei der Ermittlung des Reinertrags ist auf 
das Ausfallswagnis und auf allfällige Liquidationserlöse und Liquidationskosten Bedacht zu nehmen. 
 
(3) Sind die tatsächlich erzielten Erträge in Ermangelung von Aufzeichnungen nicht erfassbar oder weichen sie von 
den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache erzielbaren Erträgen ab, so ist von jenen Erträgen, die bei ord-
nungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache nachhaltig hätten erzielt werden können, und dem bei einer solchen Bewirt-
schaftung entstehenden Aufwand auszugehen; dafür können insbesondere Erträge vergleichbarer Sachen oder allge-
mein anerkannte statistische Daten herangezogen werden. 
 
(4) Der Zinssatz zur Ermittlung des Ertragswertes richtet sich nach der bei Sachen dieser Art üblicherweise erzielbaren 
Kapitalverzinsung. 

 
Die Anwendung dieses Verfahrens ist bei bebauten Liegenschaften üblich, bei denen durch Vermietung 
oder Verpachtung Erträge erzielt werden können bzw. könnten. Der Liegenschaftswert wird durch den 
nachhaltig erzielbaren Liegenschaftsertrag bestimmt. 

 
Der Ertragswert setzt sich aus dem Bodenwert und dem Gebäudeertragswert zusammen. Für die Ermitt-
lung des Bodenwertes wird das Vergleichswertverfahren herangezogen. Der Gebäudeertragswert wird als 
Kapitalwert einer Zeitrente (Rentenbarwert) betrachtet und in der Weise errechnet, dass der auf die bau-
lichen Anlagen entfallende Reinertrag, vermindert um die Verzinsung des Bodenwerts, mit einem markt-
gerechten Zinssatz entsprechend der angenommenen Restnutzungsdauer kapitalisiert wird13. 
 

Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des für die Zeit nach dem Bewer-
tungsstichtag zu erwartenden oder erzielten Reinertrages zum angemessenen Zinssatz und entsprechend 
der zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu ermitteln. Grundlage ist in erster Linie der aus dem 
Blickwinkel des Bewertungsstichtages zukünftig erzielte Ertrag und der dafür anfallende Bewirtschaf-

tungsaufwand. Sind die tatsächlich erzielten Erträge in Ermangelung von Aufzeichnungen nicht erfassbar 
oder weichen sie von den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache erzielbaren Erträgen ab, so 
ist von jenen Erträgen, die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache nachhaltig hätten erzielt 

werden können, und dem bei einer solchen Bewirtschaftung entstehenden Aufwand auszugehen. 
 
Dieses Verfahren wird üblicherweise bei (bebauten) Liegenschaften in Ansatz gebracht, bei denen (nach-
haltig) Erträge aus Vermietung oder Verpachtung erzielt werden oder zu erzielen sind. 
 

 
13 Quelle: Kranewitter, Heimo: Liegenschaftsbewertung 
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Der Ertragswert wird bestimmt durch die Faktoren: 

◼ Nachhaltiger Jahresrohertrag 

◼ Nachhaltige Bewirtschaftungskosten 

◼ Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen 

◼ Liegenschaftszins (Kapitalisierungszinsfuß) 

Aus dem Jahresrohertrag bestimmt sich nach Abzug von nicht umlagefähigen Betriebs- und Verwaltungs-
kosten sowie kalkulatorischen Instandhaltungskosten unter Berücksichtigung eines immobilienadäquaten 

Ausfallwagnisses der Jahresreinertrag. Aufgrund der unterschiedlichen Restnutzungsdauer von Boden und 
Gebäuden kann eine Aufteilung des Reinertrages auf einen Boden- und Gebäudeanteil erforderlich wer-
den. Zur Abschätzung der Nachhaltigkeitsdauer der Erträge ist zum einen ihre Marktkonformität zu prü-
fen, zum anderen ist von der Restnutzungsdauer der Gebäude auszugehen, die sich bestimmt aus der 
gewöhnlichen Lebensdauer, dem technischen Zustand und der Art ihrer Nutzung. 

 
Der Zinssatz zur Ermittlung des Ertragswertes richtet sich nach der bei Sachen dieser Art üblicherweise 

erzielbaren Kapitalverzinsung. In den Liegenschaftszinssatz („Kapitalisierungszinssatz“ laut LBG) fließen 
neben den unmittelbaren Eigenschaften des Bewertungsobjektes noch andere Gesichtspunkte ein, die nur 
mittelbar mit der Immobilie selbst im Zusammenhang stehen, wie die allgemeine wirtschaftliche Situa-
tion, die Lage auf dem Grundstücksmarkt, die Kosten für Hypotheken und sonstige Baugelder, sowie die 
erwartete konjunkturelle Entwicklung. Kurzfristige Veränderungen am Grundstücksmarkt wie auch die 
allgemeine konjunkturelle Entwicklung finden ihren Ausdruck ebenso wie die Art und Struktur der bauli-
chen Anlagen. 

4. Sonstige Wertermittlungsmethoden 

Neben den oben detailliert beschriebenen drei normierten Verfahrensarten sind auch die DCF-Methode im 
Sinne der ÖNORM B 1802-2 und das Residualwertverfahren im Sinne des ÖNORM B 1802-3 als normierte 
Verfahren anzusehen. Neben den sogenannten „normierten Verfahren“ können aber iS des § 3 (1) LBG 

im Bedarfsfall auch dem jeweiligen Stand der Wissenschaft entsprechende andere Wertermittlungsme-
thoden angewandt werden. Dazu zählt beispielsweise die Profits-Methode. 

VERFAHRENSWAHL 

Bei den bewertungsgegenständlichen Liegenschaftsanteilen ist nach Meinung der gefertigten Sachver-
ständigen aufgrund der Lage, der Größe und aufgrund des vorgefundenen Rohbauzustandes das Sach-
wertverfahren (siehe Erläuterung Sachwertverfahren Seite 67 f in diesem Gutachten) anzuwenden. Aus 

der Markterfahrung der gefertigten Sachverständigen ist festzuhalten, dass derartige Einheiten vorwie-
gend eigengenutzt werden. 
Eine Vermietung unter Ertragserzielungsaspekten ist aufgrund des Zustandes sowie der Größe der Einheit 
aus meiner Markterfahrung nicht marktüblich und daher kommt das Ertragswertverfahren nicht zur An-
wendung. 
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WERTERMITTLUNG 

1. Bodenwertermittlung 

Die Ermittlung des Bodenwertes erfolgt im Vergleichswertverfahren. Laut § 4 LBG ist im Vergleichs-
wertverfahren der Wert der Sache durch Vergleich mit tatsächlich erzielten Kaufpreisen vergleichbarer 
Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). 
Vergleichbare Sachen sind solche, die hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände weitgehend 
mit der zu bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der Sache und geänderte 

Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert durch Zu- und Abschläge zu berück-
sichtigen. 
 
Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Geschäftsverkehr in zeitlicher Nähe zum 
Bewertungsstichtag in vergleichbaren Gebieten erzielt wurden. Sowie sie vor oder nach dem Stichtag 

vereinbart wurden, sind sie entsprechend den Preisschwankungen im redlichen Geschäftsverkehr des 
betreffenden Gebietes auf- oder abzuwerten. 

 
Im Zuge der Erhebungen in der eigenen Kaufpreissammlung, in den Sammlungen von Makler- und Sach-
verständigenpartnerInnen sowie auf den gängigen Online-Plattformen war festzustellen, dass unmittel-
bare Vergleichswerte für Grundstücke dieser Art und Lage nicht vorhanden waren. Es wurde daher auf 
Transaktionsdaten mittelbar vergleichbarer Grundstücke zurückgegriffen und die abweichenden Eigen-
schaften und wertbeeinflussenden Faktoren (wie insbesondere Lage, Widmung, Größe, Konfiguration, 

unterschiedliche Abschlusszeitpunkte sowie Bebauungsdichten) im Rahmen der Vorgaben des Liegen-
schaftsbewertungsgesetzes durch Korrekturfaktoren abgeglichen und somit ein Verkehrswert für die ge-
genständliche Liegenschaft abgeleitet.  
 
Für diese Liegenschaft wurden folgende mittelbare Vergleichswerte erhoben: 

 

Aus den o.a. Vergleichswerten ergibt sich unter Abgleich der wertrelevanten Faktoren ein durchschnittli-
cher Bodenwert von rund EUR 850.-/m². 

 
Dies ergibt folgenden Anteiligen Bodenwert: 

 

  

Vergleichswerte

KG EZ TZ GSt. Nr. Größe Kaufpreis/m² KV-Datum Widmung Korr.Faktor Vergleichswert

56517 625 2509/2026 312/16 1535 m² 684,04 €/m² 18.12.2025 EW 20% 820,85 €/m²

56515 596 5039/2023 335/5 754 m² 729,44 €/m² 19.01.2024 EW 20% 875,33 €/m²

56512 41 10724/2022 441/11 1521 m² 657,46 €/m² 08.09.2022 EW 30% 854,70 €/m²

Mittelwert 850,29 €/m²

Mittelwert (gerundet) 850,00 €/m²

Anteiliger Bodenwert

Grundstück Gst.-Fläche Bodenwert/m² Bodenwert

Grundstück 301/73 783 m² 850,00 €/m² 665.550,00 €

Anteiliger Bodenwert BLNR11 233.676,56 €      

Anteiliger Bodenwert BLNR11 gerundet 235.000,00 €
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2. Bauwertermittlung 

Wie bereits vorstehend ausgeführt, befand sich die bewertungsgegenständliche Einheit am Tag der Be-
fundaufnahme in einem Rohbauzustand und weist diese somit einen generalsanierungsbedürftigen Zu-
stand auf.  
Diesbezüglich wird nochmals auf die Ausführungen unter „Allgemeine Annahmen und Voraussetzungen 
der Bewertung“ sowie auf das unter „G. BEILAGEN“ abgebildete Subgutachten von Herrn SV Baumeister 
Ing. Anton Rager, M.A. verwiesen.  
 

Der nachstehende Auszug aus diesem Subgutachten stellt die zusammenfassende Beurteilung betreffend 
bautechnische Gegebenheiten, erkennbare Mängel und Ansätze zur monetären Bewertung dar:  
 

 
Quelle: Subgutachten vom 11.03.2026, Baumeister Ing. Anton Rager, M.A. 

 

Der Zustand der zur Einheit zugehörigen Flächen im Kellergeschoß wies einen vernachlässigten, nicht 
mehr zeitgemäßen Standard auf. Zudem war im Abstellraum die Deckenuntersicht aus Holz abgesackt.   
 
Die Ermittlung des Bauwertes erfolgt durch Ansatz von 40 % der nachstehend angeführten 
und angesetzten Neubauherstellungskosten unter Berücksichtigung einer linearen Alterswert-

minderung.  
 

Die Bewertung erfolgt auf Basis der „Empfehlungen für Herstellungskosten – Wohngebäude 2025“ zur 
Bewertung von mehrgeschoßigen Wohngebäuden mit normaler Raumhöhe, wobei diese Empfehlungen 
von der gefertigten Sachverständigen auf die vorliegende Gebäudesituation angepasst werden. 
 
Die durchschnittlichen Herstellungskosten (Kostenbasis 2025) für den städtischen Bereich in Salzburg 
reichen je nach Ausstattung von € 3.000,00/m² (normal) über € 3.900,00/m² (gehoben) bis  

€ 4.500,00/m² (hochwertig) vollausgestatteter Wohnnutzfläche inkl. Umsatzsteuer. Dabei sind die Her-
stellungskosten gebietsbezogen für den ländlichen Raum um bis zu -10 % anzupassen.  
 
Überdurchschnittliche Raumhöhen (z.B. Altbauten) sind mit ca. 5 % bis 15 % Aufschlag zu berücksichti-
gen. 
Kleinere, individuell gestaltete Bauwerke (z.B. Ein- und Zweifamilienhäuser) können einen Aufschlag von 
bis zu 30 % bzw. Großprojekte einen Abschlag bis zu -10 % erfordern. 

Nebengeschoße (z.B. Keller) liegen im Aufwand bei ca. 40 % bis 70 % und (Tief-)Garagen liegen im 
Aufwand bei ca. 20 % bis 50 % der Herstellungskosten von Hauptgeschoßen.14 

Für Dachschrägen und Mansarden werden analog der Richtwerte für Baukosten je nach Ausstattung ca. 
70 % bis 100% der Herstellungskosten von Hauptgeschoßen angesetzt. 
 

 
14  Empfehlung für Herstellungskosten – Wohngebäude 2025 – Dipl.-Ing. Roland Popp in „Sachverständige“; Heft 03/2025 
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Ausgehend von einer normalen15 bis gehobenen16 Ausstattung wird für die bewertungsgegenständlichen 
Liegenschaftsanteile hinsichtlich der Flächen im 1. Obergeschoß sowie im Dachgeschoß von Neubauher-
stellungskosten von durchschnittlich € 3.800.-/m² ausgegangen, die Flächen im Kellergeschoß werden 

mit durchschnittlich € 1.710.-/m² bewertet. Für die Fläche „Wintergarten“ lt. Nutzwertliste wird von Neu-
bauherstellungskosten von durchschnittlich € 2.660.-/m² ausgegangen.  
Bei Verwendung dieser Ansätze sind die Balkone, der Spitzboden, das interne Stiegenhaus sowie die 
Allgemeinflächen bereits mitberücksichtigt.  
 
Entsprechend den vorstehenden Ausführungen bringt die Sachverständige 40 % dieser Neubauherstel-
lungskosten in Ansatz. 

 
Unter Berücksichtigung der bei der Befundaufnahme vorgefundenen Bau- und Ausstattungssituation wird 
eine Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes von 80 Jahren angesetzt und eine lineare Alterswertminderung 
gebildet. Aufgrund der unterschiedlichen Errichtungs- bzw. Sanierungszeitpunkte (Baubewilligung Um- 
und Anbau aus 1970, Baubewilligung Aufstockung aus 1986) wurde als durchschnittliches, fiktives Bau-

jahr 1980 ermittelt. 
 

Dies ergibt: 

 

3. Sachwert 

Der Sachwert bildet die Summe aus anteiligem Bodenwert und Bauwert und stellt sich für die bewer-
tungsgegenständlichen Liegenschaftsanteile wie folgt dar: 

 

 

  

 
15  Normale Ausstattung: Standard etwa nach Wohnbauförderungsrichtlinien (Mindestausstattung), keine Individualausstattung, zeit-

gemäße Bauweise, bauphysikalische Mindestwerte nach jeweiliger Norm „Normalverbraucher“ – Dipl.-Ing. Roland Popp in „Sach-
verständige“; Heft 03/2025 

16   Gehobene Ausstattung: gediegene Ausführung, jedoch ohne wesentliche Luxuskomponenten und Designerelemente, sehr gute 

aktuelle bauphysikalische Eigenschaften und Installationsqualität, wirtschaftlicher Energiebedarf – Dipl.-Ing. Roland Popp in „Sach-

verständige“; Heft 03/2025 

Bauwert W 7

Neubauwert

Einheit Fläche Herstellungskosten/m² Herstellungskosten

Wohneinheit Top 7 im 1. OG und DG 168,85 m² 3.800,00 €/m² 641.630,00 €

Wintergarten im DG 14,41 m² 2.660,00 €/m² 38.330,60 €

zugehörige Kellerräume 38,54 m² 1.710,00 €/m² 65.903,40 €

745.864,00 €

davon 40 % 298.345,60 €

Wertigkeit der baulichen Gegebenheiten 298.345,60 €

Wertminderung infolge Alters

Fiktives Baujahr  1980

Gesamtnutzungsdauer  80 Jahre

Alter zum Bewertungsstichtag (gerundet) 46 Jahre

Restnutzungsdauer 34 Jahre

Lineare Alterswertminderung 57,50% x 298.345,60 € - 171.548,72 €

Bauwert W 7 126.796,88 €

Bauwert W 7 gerundet 125.000,00 €

Bei einer Gesamtnutzungsdauer von rund 80 Jahren und einem durchschnittlichen Alter zum Bewertungsstichtag 

von rund 46 Jahren beträgt die lineare Alterswertminderung 57,5 %.

Sachwert 

Anteiliger Bodenwert BLNR11 gerundet 235.000,00 €

Bauwert W 7 gerundet 125.000,00 €

Sachwert der Liegenschaftsanteile 360.000,00 €

Sachwert der Liegenschaftsanteile gerundet 360.000,00 €
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ANPASSUNG ZUR ERMITTLUNG DES VERKEHRSWERTES 

Gem § 7 LBG ist eine Nachkontrolle anhand der Marktverhältnisse vorzunehmen. Die Marktbeobachtung 

ergibt, dass der ermittelte Wert des Bewertungsgegenstandes der Situation am Realitätenmarkt zum 
Bewertungsstichtag noch nicht entsprach.  
Die zu bewertende Einheit befindet sich aktuell in einem auf den Rohbau zurückgebauten Zustand, den 
Ausführungen des Subgutachters SV Baumeister Ing. Anton Rager, M.A. zufolge sind diverse bauliche 
Mängel vorhanden, wodurch von nicht unerheblichen Investitionen für die Wiederherstellung der Bewohn-
barkeit auszugehen ist. Zudem bestehen Rechtsunsicherheiten im Zusammenhang mit dem baulichen 
Konsens. 

Der Markt reagiert auf derartige Objekte erfahrungsgemäß zurückhaltend, da sowohl das finanzielle und 
konsensgemäße Risiko als auch der Planungs- und Zeitaufwand für potenzielle Erwerber erhöht sind. Dies 
führt zu einer Einschränkung des Käuferkreises und rechtfertigt eine entsprechende Marktanpassung. 
 
Aus diesem Grund bringt die Sachverständige einen Abschlag in Höhe von 10 % vom ermittelten Sachwert 

in Abzug.  
 

 
 

VERKEHRSWERT DER LIEGENSCHAFT 

„Der Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im redlichen Ge-
schäftsverkehr für sie erzielt werden kann. Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen 
einzelner Personen haben bei der Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben.“  
 

 

ZUBEHÖR 

Zu bewertendes Zubehör war nicht vorhanden. 

RECHTE UND LASTEN 

Aus dem Grundbuch ersichtliche, wertbeeinflussende dingliche Rechte und Lasten sind nicht 
vorhanden. 

Verkehrswert

Sachwert der Liegenschaftsanteile gerundet 360.000,00 €

Marktanpassung - Abschlag 10 % - 36.000,00 €

324.000,00 €

Verkehrswert gerundet 325.000,00 €

325.000,00 €

Verkehrswert der 382/1088 Miteigentumsanteile BLNR11 verbunden mit WE an 

W 7 der Liegenschaft EZ 793 Grundbuch 56517 Großgmain in 5084 Großgmain, 

Untersbergstraße 194 gerundet per 20.01.2026
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F. ERGEBNIS 

Der Verkehrswert der 382/1088 Miteigentumsanteile BLNR11 verbunden mit 

Wohnungseigentum an der Einheit Wohnung W 7 „Wohnung im Rohbauzustand“ der 
Liegenschaft EZ 793 Grundbuch 56517 Großgmain, in 5084 Großgmain, Un-

tersbergstraße 194 beträgt unter Berücksichtigung der allgemeinen und besonderen 
Annahmen und Voraussetzungen der Bewertung zum Stichtag 20.01.2026 
 

gerundet……………………………………………………………………………€ 325.000,-- 
(In Worten: EUROdreihundertfünfundzwanzigtausend) 

 

 

Die allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige 

 

Sylvia Anschuber 

Salzburg, am 07. April 2026 
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G. BEILAGEN 

1. Wohnungseigentumsvereinbarung vom 27.10.1988 – TZ 895/1989 

 

Vereinbarung vom 27.10.1988  
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Nachtrag vom 28.12.1988  
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Beschluss zur Festsetzung der Nutzwerte vom 05.08.1988  
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2. Subgutachten des Herrn SV Baumeister Ing. Anton Rager, M.A. vom 11.03.2026 
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3. Hausverwaltungsvertrag (von der Hausverwaltung zur Verfügung gestellt) 
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H. VERTRAULICHKEITSERKLÄRUNG 

INTERESSENSKONFLIKT 

1. Die Anforderungen an die Sachverständige hinsichtlich ihrer fachlichen Objektivität bedeuten, dass 
sie sich über alle Sachverhalte, die einen Interessenskonflikt darstellen könnten, bewusst sein muss. 
Gleich zu Beginn sollte die Sachverständige den Klienten ersuchen, ihm betroffene beziehungsweise 
mit dem Auftrag in Verbindung stehende Parteien zu benennen, um festzustellen, ob daraus ein mög-
licher Interessenskonflikt für sie selbst, ihre Partner, Mitgeschäftsführer oder nahe Familienmitglieder 
entstehen könnte. 

2. Besteht ein derartiger Konflikt, ist dies dem Kunden schriftlich offenzulegen. Dieser kann daraufhin 
entscheiden, ob er diesen Auftrag bestätigen möchte oder nicht; dies erfordert eine klare Darstellung 
des Sachverhalts in jeglichen Bestätigungen oder Gutachten, die durch die Sachverständige erstellt 

werden. 
3. Es können sich jedoch Umstände ergeben, unter denen die Sachverständige die Annahme eines der-

artigen Auftrags trotz entsprechender Kundenwünsche dennoch ablehnt. 

UNABHÄNGIGKEIT DER SACHVERSTÄNDIGEN 

1. Zwar hat die Sachverständige in ihren Bewertungen und Wertfeststellungen immer objektiv und pro-
fessionell vorzugehen, es wird jedoch seitens der Sachverständigen (und – wo angebracht – seitens 
des Unternehmens, das Bewertungen vornimmt) in vielen Fällen notwendig und professionell sein, 
ihre Unabhängigkeit von jeglicher Partei, die am Bewertungsergebnis interessiert sein könnte, aufzu-
zeigen. Jegliche derartige Verbindungen, andere potenzielle Quellen eines Interessenskonfliktes oder 
weitere Sachverhalte, die die Unabhängigkeit oder Objektivität der Sachverständigen bedrohen, sind 

dem Kunden in schriftlicher Form mitzuteilen und im Gutachten festzuhalten. 
2. Wenn mehrere Sachverständige gemeinsam beauftragt werden, unterliegen diese einzeln, jeder für 

sich, den oben angeführten Anforderungen hinsichtlich Unabhängigkeit und Objektivität.  
3. Es gibt verschiedene Umstände, wo es die Beziehung mit dem Kunden oder anderen Parteien absolut 

zwingend erfordert, dass die Sachverständige nicht nur sachkundig ist bzw. als solches gesehen wird, 

sondern dass sie auch unabhängig ist und kein verborgener Interessenskonflikt besteht – unbescha-

det dessen ob dieser tatsächlich, möglich oder zum Zeitpunkt der Auftragsannahme vorhersehbar ist. 
4. Wenn in einem Land nationale Bestimmungen zur Objektivität und Unabhängigkeit bestehen, sind 

diese ebenfalls zu erfüllen und im Gutachten anzuführen. 
 
Die fertigende Sachverständige erklärt weiters: 

◼ sämtliche Informationen, Urkunden und Unterlagen, die sie vom Auftraggeber oder einem Dritten 

im Zusammenhang mit der Gutachtenserstellung erhalten hat, und  

◼ den Inhalt des Gutachtens selbst, insbesondere die ermittelten Werte 

vertraulich zu behandeln. 

  




